
 
 
 
 
An den Bürgermeister  
der Stadtgemeinde Seekirchen 
Herrn Johann Spatzenegger 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Seekirchen  am 16.04.08 
 
Betrifft: Anfrage 1 - der LeSe zur GV-Sitzung am 22.04.08   
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Hans! 
 
Neues Seniorenheim: 
Die Flächenbeanspruchungen die in der Grundsatzvereinbarung vom 20.05.05 
mit der GSWB angeführt waren, unterscheiden sich zum Teil erheblich vom 
Vertragstext, der in der GV-Sitzung am 04.03.08 vorgelegt und beschlossen 
wurde.  

 
Grundsatzvereinbarung vom 20.05.05 zum Seniorenheimneubau: 
 
Grundstücksgröße…….. 8 476 m² ………..NEU …..8 317 m²….=    - 159 m² 
  
Anteil für Sen. Heim…...5 743 m² ………..NEU……7 209 m²…= + 1 466 m² 
 
Restfläche alt …2 574 + 159 =  2 733 m²…NEU…….1 108 m²…= - 1 625 m² 
 
Das bedeutet aber auch, dass die ursprünglich geplante Ausführung des neuen 
Seniorenheims - ohne Tiefgarage - dazu geführt hätte, dass die vorhandene 
Grundstücksfläche nicht einmal mehr für die erforderlichen Parkplätze gereicht 
hätte. Dabei war noch ein weiteres Gebäude auf diesem Grundstück geplant! 
 
Da sich weder die Bebauungsgrundlagen noch der Bauumfang geändert 
haben, bitte ich um Aufklärung dieser Ungereimtheiten/Veränderungen. 
Weiters wäre es notwendig, die künftige Verwendung der „Restflächen“ 
endgültig festzulegen. 
 
Mit freundlichen Grüssen, 
 
 
Walter Gigerl 
Stadtrat der LeSe 


